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Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 i.V.m. § 13a des Bauge-
setzbuches (BauGB) und aus der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB: 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 12.06.2017. 
 

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom 19.06.2017 bis 21.07.2017. 
 

Von Seiten der Bürger liegen keine Stellungnahmen vor. 
 

Die Beschlussvorschläge zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden (Teil C) sind in der nachfolgenden Aufstellung 
dargelegt: 
 
A Keine Stellungnahmen abgegeben haben: 
 

o Amt für Bodenmanagement Heppenheim, Heppenheim      
o Botanische Vereinigung für Naturschutz, Wettenberg      
o BUND Landesverband Hessen e.V., Frankfurt am Main      
o Deutsche Gebirgs- und Wandervereine, Weilrod      
o Hess. Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, Echzell      
o Naturschutzbund Deutschland, Wetzlar      
o Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Wiesbaden-Biebrich      
o Verband Hessischer Fischer e. V., Wiesbaden      

 
B Stellungnahmen ohne Anregungen: 
 

o Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement, Außenstelle Darmstadt (Schreiben vom 10.07.2017) 
o Fraport AG, Frankfurt am Main (Schreiben vom 26.06.2017) 
o DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen (Email vom 30.06.2017) 
o Handwerkskammer Rhein-Main Hauptverwaltung Darmstadt, Darmstadt (Email vom 10.07.2017) 
o HessenForst, Forstamt Dieburg, Dieburg (Email vom 19.06.2017) 
o IHK Darmstadt, Darmstadt (Schreiben vom 05.07.2017) 
o Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn (Schreiben vom 19.06.2017) 
o Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation, Darmstadt (Schreiben vom 27.06.2017) 
o Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim am Taunus (Email vom 27.06.2017) 
o GASCADE Gastransporte GmbH (Schreiben vom 21.06.2107) 
o Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Kabel, Kassel (Email vom 04.07.2017) 
o PLEdoc GmbH, Essen (Schreiben vom 20.06.2017) 
o Landesjagdverband Hessen e. V., Bad Nauheim (Fax vom 17.06.2017) 
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Teil C            Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. § 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

1 Deutsche Telekom Technik GmbH, Bad Kreuznach Schreiben vom 19.06.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 

 
 
 
 
Zu 1.1 
Erläuterung: 
Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom verlaufen derzeit in den angren-
zenden Straßenparzellen mit abzweigenden Haus- bzw. Grundstücksanschlüssen. 
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind nur private Verkehrs-
flächen geplant. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis der Deutsche Telekom Technik GmbH, dass in allen Straßen bzw. 
Gehwegen geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer 
Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Tele-
kom vorzusehen seien, wird der Bauwilligen für die Ausbauplanung der privaten 
Verkehrsflächen zur Kenntnis gegeben. 
 
 
Zu 1.2 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis der Deutsche Telekom Technik GmbH, dass bei Baumpflanzungen das 
„Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen zu beachten sei, wird zum 
Anlass genommen, einen entsprechenden Hinweis in den Bebauungsplan sowie in 
den städtebaulichen Vertrag mit der Bauwilligen aufzunehmen.  
 
 
Zu 1.3 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise und Ausführungen der Deutsche Telekom Technik GmbH zu den 
grundsätzlichen Anforderungen bei Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen 
werden der Bauwilligen zur Kenntnis gegeben. In den städtebaulichen Vertrag wird 
aufgenommen, dass die Bauwillige der Telekom Deutschland GmbH die unterirdi-
sche Verlegung von Telekommunikationsleitungen sowie ggf. die oberirdische Er-
richtung von Schaltgehäusen auf ihren Grundstücksflächen ermöglicht. 
 

 
  

 
 
1.1 

 
1.2 

 
 
 
 
 
1.3 



 Seite 3 von 15 

 

Teil C            Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. § 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

1 Deutsche Telekom Technik GmbH, Bad Kreuznach Schreiben vom 19.06.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 
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Teil C            Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. § 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

2 Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, 
Darmstadt 

Schreiben vom 10.07.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.1 
Erläuterung: 
Die geforderte Löschwassermenge von 1600 l/min kann über die öffentliche Trink-
wasserversorgung im Heubacher Weg erbracht werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg zum 
Brand- und Katastrophenschutz  werden der Bauwilligen für die Ausführungsplanung 
zur Kenntnis gegeben.  
Ein Nachweis über die Gewährleistung der gestellten Anforderungen erfolgt im 
Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens. 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
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Teil C            Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. § 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

2 Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, 
Darmstadt Schreiben vom 10.07.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
Zu 2.2 
Erläuterung: 
Entlang der Gewässerparzelle des Wächtersbaches ist im Entwurf des Bebauungs-
planes eine Fläche mit einem Gehrecht bzw. mit einem Geh- und Fahrrecht zuguns-
ten der Stadt Groß-Umstadt festgesetzt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg auf die 
Anforderungen § 36 WHG zur Gewässerunterhaltung wird der Bauwilligen zur 
Kenntnis gegeben. 
 
 
Zu 2.3 
Erläuterung: 
Im Vorfeld wurde geprüft, ob eine Öffnung der Verdohlung des Wächtersbaches 
möglich ist. Dies ist jedoch wegen statischer Probleme mit dem bestehenden Ge-
bäude der alten Gerberei ausgeschlossen. Gemäß den Festsetzungen im Entwurf 
des Bebauungsplanes sind auf dem verdohlten Gewässerabschnitt lediglich die 
Anlage von Müll- und Fahrradstellplätzen sowie eine Begrünung mit Kübelpflanzen 
zulässig. 
 
Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg, dass die 
geplante Bebauung einer möglichen Offenlegung des Gewässers oder einer Sanie-
rung der bestehenden Verrohrung nicht entgegenstehen dürfe, wird sowohl durch 
entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan als auch durch Regelungen im 
städtebaulichen Vertrag mit der Bauwilligen Rechnung getragen. 
 
 
Zu 2.4 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg auf den 
gemeinsamen Erlass der zuständigen Ministerien vom 23.06.1997 wird zur Kenntnis 
genommen. Auf die Erstellung einer separaten „Stellungnahme zur Berücksichtigung 
wasserwirtschaftlicher Belange in der Bauleitplanung“ wird aufgrund der Innerortsla-
ge und des geringen Umfangs des Bauvorhabens verzichtet. 
 
 

  

 
 
2.2 

 
2.3 

 
 
 
 
2.4 

2.5 

 
 
 
 
2.6 

 
2.7 
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Teil C            Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. § 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

2 Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, 
Darmstadt Schreiben vom 10.07.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
 
 
 
Zu 2.5 
Erläuterung: 
Das Niederschlagswasser soll nach dem bisherigen Planungsstand dem Wächters-
bach zugeführt werden, soweit wasserwirtschaftliche Gründe dem nicht entgegen-
stehen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg, die Plan-
unterlagen durch Angaben zum Niederschlagswasser zu ergänzen, wird zum Anlass 
genommen, die Begründung durch Ausführungen zum Umgang mit Niederschlags-
wasser zu ergänzen. 
 
 
Zu 2.6 
Erläuterung: 
Die Errichtung von Erdwärmesonden ist nicht vorgesehen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg zum 
Grundwasserschutz, zur Errichtung von Erdwärmesonden und zur Sicherung der 
Bodenfunktionen werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen des bauaufsicht-
lichen Verfahrens berücksichtigt. 
 
 
Zu 2.7 
Erläuterung: 
Ein Hinweis auf die Mitteilungspflicht von schädlichen Bodenveränderungen ist be-
reits in den Bebauungsplan aufgenommen worden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg zum Bo-
denschutz werden zum Anlass genommen, den im Entwurf des Bebauungsplanes 
bereits vorhandenen Hinweis auf die Mitteilungspflicht von Bodenbelastungen ge-
mäß dem Formulierungsvorschlag des Kreisausschusses zu ergänzen. 

 
  

 
 
2.2 

 
2.3 

 
 
 
 
2.4 

2.5 

 
 
 
 
2.6 

 
2.7 
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Teil C            Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. § 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

2 Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, 
Darmstadt Schreiben vom 10.07.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Zu 2.8 
Erläuterung: 
Im städtebaulichen Vertrag mit der Bauwilligen ist geregelt, dass die Bauwillige im 
Rahmen ihrer Abbrucharbeiten geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu ergreifen hat, 
um sicherzustellen, dass bei Abbruchmaßnahmen anfallender Bauschutt nicht in den 
Wächtersbach gelangt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg im Hinblick 
auf den Gebäudeabriss, dass Baumaterialien nicht unsachgemäß ins Gewässer 
gelangen sollen, führen nicht zu einer Änderung der Planung, da entsprechende 
Regelungen bereits im städtebaulichen Vertrag mit der Bauwilligen enthalten sind.  
 
 

 
  

 
2.7 

 
 
 
2.8 
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Teil C            Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. § 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

3 hessenArchäologie, Landesamt für Denkmalpflege Hessen, 
Darmstadt Schreiben vom 20.06.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 
 
Zu 3 
Erläuterung: 
Der Anregung von hessenArchäologie, zur Sicherung von Bodendenkmälern einen 
Hinweis auf § 21 HDSchG in den Bebauungsplan aufzunehmen, wurde grundsätzlich 
bereits gefolgt, da der Entwurf des Bebauungsplanes schon einen entsprechenden 
Hinweis auf die Meldepflicht bei Fund von Bodendenkmälern enthält. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis von hessenArchäologie, zur Sicherung von Bodendenkmälern einen 
umformulierten Hinweis auf § 21 HDSchG in den Bebauungsplan aufzunehmen, wird 
zum Anlass genommen, den im Bebauungsplan bereits vorhandenen Hinweis „Bo-
dendenkmäler“ entsprechend anzupassen. 
 
 

 
  

 
 
3 
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Teil C            Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. § 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

4 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Schreiben vom 17.07.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.1 
Erläuterung: 
Die bestehende Verdohlung des Wächtersbaches bleibt unverändert. 
Im Übrigen kann auf Pkt. 2.3 dieser Vorlage verwiesen werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung des Regierungspräsidiums Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und 
Umwelt Darmstadt, zu prüfen, ob nicht ein Teilbereich des verrohrten Wächtersba-
ches wieder geöffnet werden kann, wurde im Rahmen des Verfahrens gefolgt, führte 
aber nicht zu einer Änderung der Planung, da dies aus statischen Gründen nicht 
möglich war. Eine Verschlechterung der Bestandssituation des Gewässers ist aber 
durch die Planung ausgeschlossen. 
 
 
Zu 4.2 
Erläuterung: 
Es sind im Rahmen dieser Bauleitplanung keine Änderungen an dem Gewässer vor-
gesehen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise des Regierungspräsidiums Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und 
Umwelt Darmstadt, auf die Schutzbestimmungen für Gewässer führen nicht zu einer 
Änderung der Planung, da keine baulichen Anlagen am oder im Gewässer verändert 
werden. 
 

 
  

 
 
 
4.1 

 
 
4.2 
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Teil C            Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. § 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

4 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Schreiben vom 17.07.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 

Zu 4.3 
Erläuterung: 
Auch der Stadt liegen keine Erkenntnisse über schädliche Bodenveränderungen im 
Plangebiet vor. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise des Regierungspräsidiums Darmstadt zum nachsorgenden Boden-
schutz werden zum Anlass genommen, die Begründung zum Bebauungsplan ent-
sprechend zu ergänzen. 
 
 
Zu 4.4 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung des Regierungspräsidiums Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und 
Umwelt Darmstadt, die aufgrund der sehr hohen Grundwasserstände erforderlichen 
baulichen Vorkehrungen in den Bebauungsplan nicht nur als Hinweis, sondern als 
textliche Festsetzung aufzunehmen, wird nicht gefolgt, da dies der Bauwilligen be-
reits bekannt ist und in der Bauausführung darauf Rücksicht genommen wird. Ergän-
zend bestehen entsprechende Regelungen im städtebaulichen Vertrag mit der Bau-
willigen. 
 
 
Zu 4.5 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung des Regierungspräsidiums Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und 
Umwelt Darmstadt, das Plangebiet im Bebauungsplan als „Vernässungsgefährdetes 
Gebiet“ zu kennzeichnen, wird gefolgt. 
 
 
Zu 4.6 
Erläuterung: 
Es kann auf Pkt. 2.5 dieser Vorlage verwiesen werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Das Regierungspräsidiums Darmstadt wird hinsichtlich seiner Ausführungen zur 
Verwendung von Niederschlagswasser auf die Beschlussfassung zur entsprechen-
den Stellungnahme des Kreisausschusses des Landkreises Darmstadt-Dieburg 
verwiesen. 

 
  

 
4.3 

 
4.4 

 
 
 
 
 
4.6 

 
4.5 
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Teil C            Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. § 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

4 Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Schreiben vom 17.07.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.7 
Erläuterung: 
Es kann auf die nachfolgende Stellungnahme des Kampfmittelräumdienstes unter 
Pkt. 5 dieser Vorlage verwiesen werden. 
 
Eine Beschlussfassung erübrigt sich. 
 

 
  

 
 
 
4.7 
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Teil C            Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. § 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

5 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des 
Landes Hessen, Darmstadt 

Schreiben vom 27.06.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

  

 
 
 
Zu 5 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausführungen des Kampfmittelräumdienstes des Regierungspräsidiums Darm-
stadt werden zum Anlass genommen, die Begründung zum Bebauungsplan entspre-
chend zu ergänzen. 
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Teil C            Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. § 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

6 Wasserverband Gersprenzgebiet, Erbach Schreiben vom 23.06.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6 
Erläuterung: 
Bisher sind Überflutungen durch den Wächtersbach in diesem Bereich nicht bekannt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis des Wasserverbandes Gersprenzgebiet, dass es bei starken Nieder-
schlagswasserereignissen im Bereich der Verrohrung zu Überschwemmungen im 
beplanten Bereich kommen könne, wird der Bauwilligen im Rahmen des städtebauli-
chen Vertrages zur Kenntnis gegeben. Es wird dort ergänzend geregelt, dass eine 
hochwasserangepasste Bebauung erfolgen muss. 
 

 
  

 
6 
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Teil C            Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. § 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

7 Stadtwerke Groß-Umstadt, Groß-Umstadt Schreiben vom 07.07.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
Zu 7 
Erläuterung: 
Im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens wird die Entwässerungsplanung end-
gültig festgelegt. Dabei wird dann auch abschließend entschieden, ob und wo eine 
Einleitung des Niederschlagswassers erfolgen soll. Im Übrigen ist das Plangebiet als 
voll erschlossen anzusehen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung der Stadtwerke Groß-Umstadt, in der Begründung des Bebauungs-
planes zu ergänzen, dass das anfallende Dach- und Oberflächenwasser dem Wäch-
tersbach zuzuführen ist, wird gefolgt, mit den Zusatz „soweit dem nicht wasserwirt-
schaftliche Gründe entgegenstehen“. 
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Teil C            Stellungnahmen nach § 4 (2) i.V.m. § 13a BauGB mit Anregungen oder Hinweisen 

8 e-netz Südhessen GmbH & Co. KG, Darmstadt Schreiben vom 04.07.2017 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 8 
Erläuterung: 
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist keine Entwidmung von 
Wegeparzellen geplant. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen der e-netz Südhessen GmbH & Co. KG zu den Betriebsmitteln 
des Unternehmens werden zur Kenntnis genommen, führen aber nicht zu einer Än-
derung der Planung, da keine Entwidmung von Wegeparzellen geplant ist. 
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